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Bereich Zivilschutz
Freitag, 24. November 2023

Rapport Behördenmitglieder 2023

Justiz- und Sicherheitsdepartement
Dienststelle Militär, Zivilschutz und Justizvollzug
Zivilschutz

Rita Zibung
• Leiterin Abteilung Zivilschutz ab 01.10.23
• Stossrichtung, persönliche Ziele:

«Bewährtes mitnehmen - neues Wagen»,
Teilrevision BZG, Sanierung Ausbildungszentrum Sempach.

Peter Jurt
• Stellvertretender Leiter Abteilung Zivilschutz;
• Bereichsleiter ZS im KFS ab 01.11.2023.

Personelles



2

Informationen zu Projekten und Vorhaben
Teilrevision BZG, ZDG, MG geplant per 01.01.2026
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Postulat Karin Stadelmann und Mit. über eine Einführung einer obligatorischen Sicherheitsveranstaltung über den
Bevölkerungsschutz für junge Schweizerinnen im Kanton Luzern.

Die Vernehmlassung zur Änderung BZG, ZDG und MG
ist abgeschlossen, der Ergebnisbericht ist noch
abzuwarten; wesentliche Inhalte:
• Integration Zivis in Kantonen mit Unterbestand;
• Integration Koordinierter Sanitätsdienst (KSD) in BABS;
• Sicherstellung Betrieb Sirenen (durch Kantone?);
• Regelung Zuständigkeit für persönliche Ausrüstung und

Einsatzmaterial;
• …
Konsequenzen auf kantonale Rechte!

Informationen zu Projekten und Vorhaben
Umsetzung «Konzept Schutzbauten» des Bundes
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• Das 56-seitige Konzept (Stand 1. Mai 2023)
ist auf der Seite des Bundes einzusehen;

• BABS Konzept Schutzbauten
• Schwerpunkte:
 Periodische Schutzraumkontrolle PSK;
 Kleinstschutzräume;
 Zuweisungsplanung;
 Bedarfsplanung Schutzanlagen (KP und BSA).
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Informationen zu Projekten und Vorhaben
Periodische Schutzraumkontrolle PSK

• PSK planmässig im Januar 2023 gestartet;
• Erfahrungen aus den ersten Gemeinden

(Eich, Sempach, Hildisrieden, Rain, Neuenkirch, Nottwil)
durchwegs positiv;

• Die Prozesse wurden aufgrund der gesammelten
Erfahrungen bereits optimiert;

• 2 Verwaltungsbeschwerden (1 abgewiesen / 1 hängig);
• Um den Terminplan alle Gemeinden innerhalb von 10 Jahren

zu kontrollieren, bauen wir die personellen Ressourcen aus.
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Informationen zu Projekten und Vorhaben
Zuweisungsplanung der Schutzräume (ZUPLA)
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• ZUPLA wird quartalsweise neu berechnet und
veröffentlicht;
 Die Vorgaben des Bundes werden damit übertroffen;
 Das Bedürfnis der Bevölkerung nach Informationen wird gedeckt;

• Schutzraumstandorte auf Geoportal Kanton Luzern
abrufbar;

• Transparente Informationsbeschaffung für Eigentümer,
Architekten, Ingenieure und öffentliche Verwaltung;

• Schutzplatzdeckungsgrade in den Gemeinden:
jährliche Aktualisierung auf zivilschutz.lu.ch;

• Diese Informationen ermöglichen den Gemeinden eine
Einflussnahme bei der Schutzraumbausteuerung.
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Informationen zu Projekten und Vorhaben
Überarbeitung Bedarfsplanung Schutzanlagen (exkl. San)

• Überarbeitung mit den ZSO-Kommandanten
durchgeführt und abgeschlossen;

• Im Kanton werden voraussichtlich 2 Schutzanlagen
aufgehoben und 16 weitere können zu einem
öffentlichen Schutzraum umgenutzt werden;

• Aufhebungen werden nach Verabschiedung der
zuständigen Stellen voraussichtlich per 01.01.26 in
Kraft gesetzt (Grund: Budgetierung Gemeinden >
Mindereinnahmen Unterhaltspauschalen CHF 102‘800.00,
Inkraftsetzung Teilrevision BZG);

• Fragen zur Zukunft der sanitätsdienstlichen
Schutzanlagen sollen rasch möglichst durch das
BABS und den KSD beantwortet werden.
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Informationen zu Projekten und Vorhaben
Betriebsbereitschaft von Schutzbauten

• Die Dienststelle MZJ ist bei allen Schutzanlagen, ausser den
sanitätsdienstlichen, die zuständige Behörde für die Festlegung des
Grades über die Betriebsbereitschaft, einschließlich der Bewilligung für
die Nutzung durch Dritte (SRL 372a, §12a);

• Nutzungen der Zivilschutzanlagen durch Dritte sind
seit dem 01.01.2023 bei der Abteilung Zivilschutz zu beantragen;

• Nutzung durch kommunale, regionale und kantonale Führungsorgane,
sowie den Zivilschutz gelten nicht als Nutzung durch Dritte;

• Nutzungen durch Dritte bleiben noch immer möglich, sofern:
 der Dienstbetrieb der ZSO nicht beeinträchtigt wird;
 die Brandschutzvorschriften eingehalten werden;
 die Übergabe- und Übernahme der ZSA protokolliert wird;
 die Nutzung bei Katastrophen und Notlagen zu jederzeit gewährleistet bleibt

(reine Personenbelegung).
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• AZ Sempach 1971 eröffnet;
• Instruktionsgebäude soll saniert und optimiert

werden;
• Verwaltungsgebäude soll durch Neubau ersetzt

werden;
• Der Sonderkredit beläuft sich auf CHF 30,3 Mio.;
• Kantonsrat hat am 24.10.2023 mit 102 zu

1 Stimme dem Sonderkredit zugestimmt;
• Das Stimmvolk entscheidet am 3. März 2024;
• Aktuelle Informationen: https://azs-zivilschutz.lu.ch/

Informationen zu Projekten und Vorhaben
Sanierung und Weiterentwicklung AZ Sempach


